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Vorwort

Diese Abhandlung unternimmt den Versuch einer Bestandsaufnahme und
Kritik des unionalen sowie des deutschen Rechts der Haftung von Dienste-
anbietern für nutzergenerierte Inhalte und stellt diese Rechtsmaterie in den
Kontext der Entstehung und Anwendung vergleichbarer Vorschriften in den
USA. Die Diskussionen um diese Regelungskomplexe haben auf beiden Sei-
ten des Atlantiks in letzter Zeit eine Dynamik angenommen, die zu Beginn
dieses Vorhabens kaum absehbar war, wiewohl der richtige regulative Um-
gang mit den Intermediären in der Europäischen Union sowie gerade hier-
zulande schon seit langem kontrovers diskutiert wird. Diese Dynamik zwang
mich, für den Abschluss dieses Buches einen klaren Schnitt vorzunehmen,
dem die Berücksichtigung der Reformbemühungen um das Netzwerkdurch-
setzungsgesetz, der deutschen Umsetzung der Richtlinie über das Urheber-
recht im Binnenmarkt sowie des geplanten „Digital Services Act“ zum Opfer
fielen. Insbesondere mit Blick auf den zuletzt genannten, im Dezember 2020
vorgelegten Verordnungsentwurf der Europäischen Kommission hege ich
dennoch die Hoffnung, mit einer kritischen Analyse der E-Commerce-Richt-
linie einen kleinen Beitrag zu ihrer überfälligen Reform zu leisten.

Die Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin hat diese
Studie im November 2020 als Dissertation angenommen. Rechtsprechung
und Literatur sind bis dahin berücksichtigt. Naturgemäß haben sich um die-
ses Vorhaben und die Bedingungen seiner Realisierung viele Menschen ver-
dient gemacht. Herr Professor Dr. Martin Eifert begleitete den Entstehungs-
prozess von Beginn an mit im besten Sinne kritischen und ermutigenden
Anregungen, wirkte stets auf eine fundierte sowie zugleich pragmatische Vor-
gehensweise hin und trug so wesentlich zum erfolgreichen Abschluss meines
Promotionsvorhabens bei, für dessen Betreuung ich ihm herzlich danke. Für
die rasche Erstellung des Zweitgutachtens danke ich Herrn Professor
Dr. Herbert Zech.

Entstanden ist dieses Buch während meiner Tätigkeit beim durch das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbundprojekt
„Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft“, dessen Entstehung ich
als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Verbundpartner Humboldt-Univer-
sität zu Berlin fast von Beginn an begleiten durfte. Verbunden durch den
Anspruch, ausschließlich mit öffentlicher Förderung interdisziplinäre und
am Gemeinwohl orientierte Grundlagenforschung zu den Implikationen der



000008 Mohr/Mono/Preview 26.07.21 14:54

VIII Vorwort

Digitalisierung zu betreiben, hat sich eine Vielzahl interessierter und enga-
gierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Berlin versammelt und
so ein inspirierendes Umfeld geschaffen, von dem meine Forschungsvorha-
ben sehr profitiert haben. Für die vielen Einblicke, Einsichten und Erfahrun-
gen, die mir diese Tätigkeit ermöglicht hat, danke ich pars pro toto den Her-
ren Professoren Dr. Axel Metzger und Dr. Herbert Zech.

Für die kritische Lektüre des Manuskripts danke ich Dr. Julius Gold-
mann. Wichtige Anregungen, die mich nicht nur bei der Konkretisierung des
Promotionsthemas vorangebracht haben, verdanke ich Paul Nemitz. Mein
Dank gilt ferner dem Projektträger des Weizenbaum-Instituts für die groß-
zügige und unbürokratisch gewährte Förderung der Drucklegung sowie dem
Herausgeberkreis für die Aufnahme in die Schriftenreihe „Internet und Ge-
sellschaft“.

Meine Eltern haben mich mit ihrer liebevollen Unterstützung in jeglicher
Hinsicht zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ebenfalls keinen
geringen Anteil hieran hatte mein Bruder. Ihnen danke ich von Herzen für
alles. Dr. Mailies Wirminghaus danke ich schließlich für die kaum ermess-
liche Aufmunterung und Unterstützung in allen Phasen meines Promotions-
vorhabens sowie für das größte Geschenk überhaupt, dem dieses Buch ge-
widmet ist.

Berlin, im Frühsommer 2021 Alexander Schiff
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§ 1

Einleitung

A. Haftung für Inhalte Dritter als Kernfrage des Verhältnisses
von Internet und Regulierung

Wer sich mit dem Verhältnis von Recht und Internet befasst, kommt an John
Perry Barlow kaum vorbei. 1996 formulierte der US-amerikanische Poet,
Essayist und Bürgerrechtler seine monumentale „Unabhängigkeitserklärung
des Cyberspace“, in der er sich an die Regierungen der alten Welt, „giants of
flesh and steel“, wandte und diese aufforderte, die Welt des Cyberspace nicht
zu betreten. „You are not welcome among us. You have no sovereignty where
we gather.“1 Seine Haltung steht sinnbildlich für die euphorische Vorstellung
der damaligen Zeit, mit dem und im Internet entstehe eine neue Gesell-
schaftsordnung jenseits territorialstaatlicher Ordnungen. „Cyberspace does
not lie within your borders.“2 Diese neue Ordnung sei mit dem veralteten
Souveränitätskonzept staatlicher Ordnungen unvereinbar. Deren auf Recht
und Zwang beruhendes Herrschaftssystem könne im Cyberspace keine An-
wendung finden. „Your legal concepts of property, expression, identity,
movement, and context do not apply to us. They are all based on matter, and
there is no matter here.“3 Im Cyberspace werde eine neue Gemeinschaft ent-
stehen. „We will create a civilization of the Mind in Cyberspace. May it be
more humane and fair than the world your governments have made before.“4

Barlows Erklärung hallt bis heute nach. Sie bietet noch immer einen Rei-
bungspunkt für all jene, die sich mit dem Internet und seiner normativen
Struktur befassen. Die Erklärung buchstabierte eine zu der Zeit weit ver-
breitete Haltung aus, die den Cyberspace als etwas völlig Neues und Einzig-
artiges betrachtete, für das alte Denkweisen, Kategorien und vor allen Din-
gen das Recht nicht mehr passten. Dieser „Internet Exceptionalism“ drang

1 Barlow, Electronic Frontier Foundation (08.02.1996), www.eff.org/de/cyberspace-ind
ependence.

2 Barlow, Electronic Frontier Foundation (08.02.1996), www.eff.org/de/cyberspace-ind
ependence.

3 Barlow, Electronic Frontier Foundation (08.02.1996), www.eff.org/de/cyberspace-ind
ependence.

4 Barlow, Electronic Frontier Foundation (08.02.1996), www.eff.org/de/cyberspace-ind
ependence.
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bis in juristische Diskurse vor und prägte diese.5 Vielfach war die Forderung
anzutreffen, das Recht müsse diese Außergewöhnlichkeit des Cyberspace
anerkennen und diesen schützen. Nicht selten war und ist die Rede von einer
„Konstitutionalisierung ohne Staat“.6

Weniger geläufig als Barlows Erklärung selbst ist der Grund bzw. Anlass,
der Barlow dazu brachte, diesen Text überhaupt zu schreiben. Anfang des
Jahres 1995 hatten US-Politiker begonnen, sich der in ihren Augen unzuläs-
sigen Verbreitung pornografischer bzw. „obszöner“ Inhalte im Internet zu
widmen und hierauf eine Antwort zu formulieren. Nach einem kontroversen
Gesetzgebungsprozess kam es zur Verabschiedung des „Telecommunications
Act“, der einen als „Communications Decency Act“ übertitelten Abschnitt
beinhaltete.7 Dieser verbot unter Strafe u.a. die Verbreitung von „indecent
material“ über das Internet.8 Wenig überraschend wurde dieser Passus in den
USA als erheblicher Eingriff in die traditionell kaum beschränkbare Rede-
freiheit nach dem ersten Zusatzartikel der US-Verfassung angesehen. Dass
das Gesetz dennoch verabschiedet und von US-Präsident Clinton am 8. Fe-
bruar 1996 unterzeichnet wurde, versetzte Barlow so sehr in Rage, dass dieser
eine E-Mail an einige hunderte Bekannte verschickte. Diese E-Mail wurde zu
seiner erwähnten Erklärung. Der CDA kann somit als Auslöser für eine
Protestbewegung angesehen werden, deren Forderungen Barlow in seiner
Erklärung auf einen programmatisch-ideologischen Ansatz verdichtete.9

Die Regelungen wurden wenig überraschend sofort gerichtlich angegrif-
fen und vom US-amerikanischen Supreme Court gut ein Jahr später tatsäch-
lich für verfassungswidrig erklärt und aufgehoben.10 Der CDA verschwand

5 Prominent geworden ist insbesondere der Beitrag von Johnson und Post, die die Ent-
grenzung des Internets und die damit einhergehende Schwächung territorialer Regulierung
tradierter Prägung diskutierten: „The rise of an electronic medium that disregards geo-
graphical boundaries throws the law into disarray by creating entirely new phenomena
that need to become the subject of clear legal rules but that cannot be governed, satisfac-
torily, by any current territorially based sovereign“, Johnson/Post, Stanford Law Review
48 (1996), 1367 (1375). Vgl. auch American Civil Liberties Union v. Reno, 929 F.Supp. 824,
844 (E.D. Pa. 1996): „The Internet is […] a unique and wholly new medium of worldwide
human communication.“

6 Teubner, ZaöRV 2003, 1 (5).
7 104th Congress, Public Law No. 104–104, Title V. Vgl. hierzu auch Kosseff, The

Twenty-Six Words that Created the Internet, S. 58 ff.
8 104th Congress, Public Law No. 104–104, Title V Sec. 502: „Whoever […] in interstate

or foreign communications […] by means of a telecommunications device knowingly […]
makes, creates, or solicits, and […] initiates the transmission of any […] communication
which is […] indecent […] shall be fined […].“

9 Vgl. Higgins, Electronic Frontier Foundation (23.02.2016), www.eff.org/de/deeplinks/
2016/02/webs-first-blackout-protest-cda-20-years-later; Kosseff, The Twenty-Six Words
that Created the Internet, S. 77 f.

10 Vgl. Reno v. ACLU, 521 U.S. 844, 874 ff. (1997).
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damit jedoch keineswegs vollständig von der Bildfläche der Gesetzgebung.
Nicht Gegenstand der Kritik und dieser Aufhebungsentscheidung war näm-
lich eine andere Regelung des CDA. Dessen § 230,11 der vom Gesetzgeber den
Untertitel „Online Family Empowerment“ erhielt,12 enthält Aussagen dar-
über, welche Maßnahmen von bestimmten Diensteanbietern zu treffen sind,
um die Verbreitung von „offensive material“ zu verhindern und inwiefern sie
hierfür in Haftung genommen werden können. Diese Regelung war auf re-
lativ unscheinbare, kaum kontroverse Weise als Anpassungsvorschlag in das
Verfahren zur Verabschiedung des „Telecommunications Act“ eingebracht
worden und wurde von der Öffentlichkeit zunächst kaum beachtet.13 Etwa
zur selben Zeit begannen in Europa parallel gelagerte Diskussionen.14 In
Deutschland nahm die Popularität des Internets in Wirtschaft und Gesell-
schaft spürbar zu; gleichzeitig nahm man allerdings auch schon früh eine
„unübersehbare Flut von Rechtsproblemen“ wahr.15 Die Politik erkannte
einen Handlungsbedarf, der auch die Frage umfasste, in welcher Art und
Weise Diensteanbieter für Inhalte in Verantwortung genommen werden kön-
nen. Nach einem ebenfalls nicht komplikationsfreien Gesetzgebungsprozess
kam es zur Verabschiedung des IuKDG, das mit dem TDG die Haftung von
bestimmten Diensteanbietern adressierte.16

Die Frage nach der Verantwortlichkeit für Verhalten Dritter im Internet
ist damit in etwa so alt wie das Internet selbst,17 jedenfalls sofern man auf den
Zeitraum abstellt, als es zur Technologie der Massen avancierte. Fast schon
historischen Wert hat in diesem Zusammenhang das strafgerichtliche Verfah-
ren vor dem AG München, bei dem der Geschäftsführer des in Deutschland
ansässigen Providers CompuServe erstinstanzlich wegen Verbreitung por-
nographischer Schriften schuldig gesprochen wurde, weil entsprechende In-
halte, die Dritte im Netzwerk der CompuServe in den USA hochgeladen
hatten, in Deutschland abrufbar waren.18 Die damals kein ganzes Jahr alte
Regelung des § 5 Abs. 2 TDG a.F., wonach Diensteanbieter für fremde In-
halte nicht verantwortlich sind, wenn sie von diesen keine Kenntnis haben
oder ihnen die Verhinderung der Nutzbarkeit des betreffenden Inhalts nicht

11 47 U.S.C. § 230.
12 104th Congress, Public Law No. 104–104, Title V Sec. 509.
13 Vgl. Kosseff, The Twenty-Six Words that Created the Internet, S. 67 f.
14 Vergleichbare Regelungen existieren in verschiedener Form in sehr vielen Rechtssys-

temen, vgl. Secretary-General of the OECD, The Economic and Social Role of Internet
Intermediaries, S. 73.

15 Spindler, ZUM 1996, 533 (533).
16 Näher dazu noch unten § 4 B. I.
17 Vgl. Sobola, in: Auer-Reinsdorff/Conrad, Handbuch IT- und Datenschutzrecht, § 42

Rn. 6.
18 AG München, Urt. v. 28.05.1998 – 8340 Ds 465 Js 173158/95, NJW 1998, 2836 ff. –

CompuServe.
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möglich oder zumutbar ist, ließ das Gericht nicht zur Anwendung kommen.19

Das Urteil hatte zwar keinen Bestand,20 führte jedoch nach Bekanntwerden
nicht nur zu Protesten vor Goethe-Instituten in den USA und Vorwürfen
gegenüber CompuServe eines „Kniefalls“ vor der deutschen Justiz,21 sondern
auch zur Verlagerung von Servern aus Deutschland ins Ausland.22 Dennoch
zeigte der Fall sehr früh nach Erlass des TDG a.F. auf, dass die Frage nach
einer Privilegierung von Diensteanbietern gegenüber der Inanspruchnahme
durch Betroffene einer Rechtsverletzung und deren genauen Voraussetzun-
gen eine zentrale Rolle bei der Ausgestaltung der rechtlichen Erfassung des
Internets und seiner gesellschaftlichen Relevanz einnehmen würden.

Ein Vierteljahrhundert später ist in diesem Regelungsgebiet keineswegs
Klarheit geschweige denn Ruhe eingekehrt. Einerseits haben sich im Markt
der Diensteanbieter einige wenige Akteure als besonders einflussreich eta-
blieren können, denen kraft ihrer Funktion und Reichweite nicht selten eine
„strukturierende“ Funktion bei der öffentlichen Kommunikation zuge-
schrieben wird.23 Dies betrifft etwa Unternehmen wie Google oder Face-
book. Andererseits wird aus rechtspolitischer Perspektive ein nicht unerheb-
licher Teil der Verantwortung für das zunehmend als problematisch empfun-
dene Klima des Diskurses im Internet den Diensteanbietern ebenso zugewie-
sen wie die scheinbar kaum beherrschbare Verbreitung urheberrechtswidri-
ger Inhalte über Dienste wie YouTube. Nicht selten ist von der Gefährdung
der Demokratie durch diese Unternehmen die Rede.24 Damit ist schon au-
ßerrechtlich ein gewisses Spannungsfeld grob skizziert. In diesem bewegt sich
auch die Verhandlung der juristischen Frage, ob und inwieweit eine Verant-
wortung dieser Unternehmen für von Dritten erzeugte Inhalte besteht bzw.
begründbar ist. Versteht man die Berücksichtigung des außerrechtlichen
Kontexts als eine Aufgabe der Rechtswissenschaft,25 liegt es nahe, den recht-
lichen Regeln, die die Haftung und damit auch die Verantwortung der
Diensteanbieter entscheidend prägen, gerade mit Blick auf ihre sozialen Aus-
wirkungen nachzugehen.

19 Vgl. AG München, Urt. v. 28.05.1998 – 8340 Ds 465 Js 173158/95, NJW 1998, 2836
(2839 f.) – CompuServe.

20 Vgl. LG München I, Urt. v. 17.11.1999 – 20 Ns 465 Js 173158/95, NJW 2000, 1051 f. –
CompuServe.

21 Sieber, JZ 1996, 429 (429).
22 Vgl. Sieber, Verantwortlichkeit im Internet, S. 3.
23 Schulz, Rechtsstandort Hamburg (16.06.2016), www.rechtsstandort-hamburg.de/fil

eadmin/rechtsstandort-hamburg/docs/2017-06-16-rede-schulz-wolfgang.pdf. In den Au-
gen von Pasquale, in: Saetnan/Schneider/Green, The Politics of Big Data, S. 110 (122),
übernehmen „vast conglomerates like Facebook and Google effectively […] the role of
global communication regulators“.

24 Vgl. Zuboff, The New York Times, 26.01.2020.
25 Vgl. nur Hoffmann-Riem, Zeitschrift für Rechtssoziologie 2018, 20 (22 f.); Grimm, in:

Hassemer/Hoffmann-Riem/Limbach, Grundrechte und soziale Wirklichkeit, S. 39 (42 ff.).
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B. Gegenstand

Gegenstand dieser Untersuchung sind primär diejenigen Rechtsregeln, die
wesentliche Aussagen über die Verantwortung der Diensteanbieter für In-
halte Dritter beinhalten. Das betrifft zunächst die mögliche Haftung für die
Verbreitung solcher Inhalte. Mit Haftung ist hier im Wesentlichen die Un-
terlassungs-, aber auch die Schadensersatzhaftung gemeint. Hier stehen die
Privilegierungen einer solchen Haftung im Fokus. Diese sind im Wesentli-
chen in den Art. 12 ff. ECRL und den §§ 7 ff. TMG niedergelegt, wobei die
Privilegierung für „Host-Provider“ gemäß Art. 14 ECRL und § 10 TMG eine
besonders gewichtige Rolle einnimmt. Neben diesen Bestimmungen wird au-
ßerdem die Entwicklung zentraler vergleichbarer Vorschriften in den USA
beleuchtet, die teilweise bereits einleitend erwähnt wurden. Der Gesamtbe-
stand dieser Regeln wird im Folgenden auch als das Recht der Haftungs-
privilegierungen bezeichnet.

Neben den Haftungsprivilegierungen ist aber auch der Haftungsgrund in
den Blick zu nehmen. Dieser ist in der EU primär im Recht der Mitglied-
staaten geregelt. In Deutschland geht es hier insbesondere um die allgemei-
nen Grundsätze der Störerhaftung, wie sie vom BGH in jüngerer Zeit mit
Blick auf die Diensteanbieter bedeutend weiterentwickelt wurden. Generell
stehen Haftungsgrund und Haftungsprivilegierung in diesem Kontext nicht
unabhängig nebeneinander, sondern nehmen auch jenseits ihrer Kausalbe-
ziehung – ohne Haftung keine Haftungsprivilegierung – in vielfältiger Weise
aufeinander Einfluss und Bezug. Aufgrund der Vielfalt der möglichen For-
men der Verletzung verschiedener Rechtsgüter, die durch die Geschäftsmo-
delle der Diensteanbieter ermöglicht oder erleichtert werden, verspricht der
Abgleich zweier Teilbereiche der Rechtsordnung, die strukturell vor ver-
gleichbaren Herausforderungen stehen, aber dennoch unterschiedlichen Ei-
genlogiken unterworfen sind, ein Kontrast- und damit Erkenntnispotenzial.
Neben dem Persönlichkeitsrecht dient als zweites Anschauungsbeispiel da-
her der urheberrechtliche Kontext der Inpflichtnahme von Diensteanbietern.

C. Ziel

Ausgehend vom Verständnis der Rechtswissenschaft als Versuch, nicht nur
das geltende Recht zu beschreiben, sondern aufzuzeigen, wie das Recht sein
könnte,26 ergeben sich danach die folgenden konkreten Forschungsfragen,
deren Beantwortung diese Untersuchung gewidmet ist: Spiegelt das geltende

26 „Was Rechtens sei (quid sit iuris), d.i. was die Gesetze an einem gewissen Ort und zu
einer gewissen Zeit sagen oder gesagt haben, kann er wohl noch angeben; aber, ob das, was
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Recht die besondere Rolle, die die Diensteanbieter heutzutage einnehmen,
noch angemessen wider? Welche Spielräume lassen die geltenden Regeln,
diese besondere Rolle besser zu reflektieren? Ist es damit Anspruch und Hal-
tung gleichermaßen, diese besondere Rolle angemessen zu würdigen, liegt es
nahe, ein besonderes Augenmerk auf die Position der Dienstenutzerinnen zu
richten. Diese verfügen oftmals nicht über die Mittel, ihre Interessen gegen-
über global agierenden Unternehmen effektiv wahrzunehmen.27 Ziel dieser
Untersuchung ist es also, einen kritisch-konstruktiven Beitrag zur Fortent-
wicklung des Rechts zu leisten und hierbei besonders die Position der schwä-
cheren Seite eines ungleichgewichtigen Verhältnisses im Blick zu behalten.

sie wollten, auch recht sei, und das allgemeine Kriterium, woran man überhaupt Recht
sowohl als Unrecht (iustum et iniustum) erkennen könne, bleibt ihm wohl verborgen, wenn
er nicht eine Zeitlang jene empirischen Prinzipien verläßt, die Quellen jener Urteile in der
bloßen Vernunft sucht (wiewohl ihm dazu jene Gesetze vortrefflich zum Leitfaden dienen
können), um zu einer möglichen positiven Gesetzgebung die Grundlage zu errichten. Eine
bloß empirische Rechtslehre ist […] ein Kopf, der schön sein mag, nur schade! daß er kein
Gehirn hat“, Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, S. 37 f. (Hervorh. im
Original). Zu den epistemologischen Konsequenzen eines solchen Verständnisses vgl.
Metzger, Extra legem, intra ius, S. 48 f.

27 Vgl. Di Fabio, Grundrechtsgeltung in digitalen Systemen, S. 79. Dieser Befund ist
umso bedeutsamer, je eher es um Fragen mit Relevanz für die Persönlichkeitsentfaltung
geht, vgl. Kube, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, § 91 Rn. 7.
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§ 2

Gang der Untersuchung

Das erste Kapitel stellt die historische Entwicklung des Rechts der Haftungs-
privilegierungen dar. Dabei wird der Weg von den US-amerikanischen Re-
gelungen zu denjenigen in der ECRL und im TMG beleuchtet. Ziel dieses
Kapitels ist es, einen umfassenden Überblick über die einschlägigen rechtli-
chen Grundlagen zu liefern, die eine Aussage über die privilegierte Haftung
der Intermediäre für von Dritten begangene Rechtsverletzungen treffen, so-
wie insoweit eine erste kritische Einordnung vorzunehmen.

Das zweite Kapitel verfolgt das Ziel, die problematischen und grundle-
genden Aspekte der überkommenen Rechtslage zu kartieren. Erforderlich
hierfür ist zunächst eine phänomenologische Zuordnung der Diensteanbie-
ter. Diese erfolgt in drei Schritten: zum einen ist eine funktionale Einordnung
vorzunehmen. Zum anderen liefert eine Analyse der begrifflichen Zugriffe
auf die im Zentrum dieser Untersuchung stehenden Akteure wertvolle Ein-
sichten. Hier zeigt sich, dass insbesondere bei technisch konstituierten Enti-
täten die Wahl der Begrifflichkeiten eine entscheidende Rolle dabei spielen
kann, wie wir diese Akteure wahrnehmen. Daraus folgen nicht selten Rück-
schlüsse normativer Natur. Ziel des Kapitels ist es schließlich, solche nor-
mativen Rückschlüsse im geltenden Recht aufzuzeigen und kritisch zu hin-
terfragen.

Im Anschluss an diese allgemeineren und grundlegenden Perspektiven
geht das dritte Kapitel auf die Perspektiven einer weiteren künftigen Ausge-
staltung ein, die ein kritischer Blick auf Haftungsgrund und Haftungsprivi-
legierung aufzeigen kann. Hier erweist sich insbesondere das Institut der
Störerhaftung als grundsätzlich geeignetes Instrument, um das Spannungs-
feld zwischen der Durchsetzung von Schutzrechten und betroffenen gegen-
läufigen Interessen aufzulösen. Allerdings ist auch die Störerhaftung im De-
tail nicht gänzlich frei von kritischen Aspekten, die es herauszustellen gilt.
Eine Synthese des so entwickelten Blicks auf die Haftungsprivilegierungen
und die Störerhaftung ermöglicht es, konkrete Folgerungen sowohl auf na-
tionaler wie auf europäischer Ebene zu benennen und insoweit das Reform-
potenzial dieser Regelungen aufzuzeigen. In diesem Zusammenhang ist auch
auf neuere gesetzliche Entwicklungen in diesem Kontext einzugehen, die so-
wohl die Durchsetzung von Persönlichkeitsrechten als auch des Urheber-
rechts betreffen. Ersteres betrifft das deutsche NetzDG, letzteres die jüngste
Reform des unionalen Urheberrechts.
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Abschließende Betrachtungen und eine Zusammenfassung der gefunde-
nen Ergebnisse beenden die Abhandlung.
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